
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 15 §1

By Mr : Joachim Wuermeling and Peter Altmaier

Status : - Alternates

(1) Die Union kann Koordinierungs-, Ergänzungs- oder Unterstützungsmaßnahmen ergreifen. Die

Union macht von unterstützenden Maßnahmen im Rahmen der in Teil II eingeräumten

Einzelermächtigungen Gebrauch. Der Umfang dieser Zuständigkeit ergibt sich aus den

Bestimmungen des Teils II.

Explanation (if any) :


